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Betreff: 

Reinigungsarbeiten in Kindergärten 

Schriftliche Frage: 

1.) Nach meiner Kenntnis beauftragen die (städtischen und kirchlichen) Kindergärten in 
Heidelberg private Reinigungsfirmen mit der Reinigung ihrer Räumlichkeiten. 
 
2.) Wie hoch (prozentual) ist die Bezuschussung durch die Stadt, auch im Vergleich zu 
anderen Städten? 
 
3.) Kann es sein, dass Reinigungsarbeiten aufgrund nicht ausreichender Bezuschussung 
im zeitlichen und im Arbeitsumfang reduziert werden müssen, sodass Sauberkeitsmängel 
auftreten? 
 
 

Antwort: 

Kindertageseinrichtungen freier Träger 

Die Kommunen sind verpflichtet, den Trägern der Kindertageseinrichtungen einen 
Zuschuss in Höhe von mindestens 63 % (Kindergarten) beziehungsweise 68 % 
(Kinderkrippe) der Betriebsausgaben zu gewähren. Die Höhe des Zuschusses ist in 
Heidelberg in der Örtlichen Vereinbarung zur Förderung von Kindertageseinrichtungen 
geregelt. In Abstimmung mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen wurde die Höhe 
der erforderlichen Betriebsausgaben (also einschließlich der tatsächlichen 
Reinigungskosten) ermittelt und pauschaliert. Dabei wurde sich im oberen Bereich der 
von den Trägern mitgeteilten Kosten orientiert. Die Träger der Kindertageseinrichtungen 
erhalten pauschale Zuschüsse als Gesamtbetrag und können selbst entscheiden, wie viel 
Geld davon für die Reinigung eingesetzt wird und ob sie eigene Reinigungskräfte 
anstellen oder eine Firma beauftragen möchten. Die Verantwortung für die Sauberkeit in 
den Einrichtungen obliegt damit dem jeweiligen Träger. Finanzielle Mittel werden in 
ausreichendem Maße hierfür berücksichtigt. 

In anderen Kommunen müssen die Träger der Kindertageseinrichtungen jährlich 
Nachweise über die tatsächlich entstandenen Kosten vorlegen und erhalten dann die 
gesetzlichen Zuschüsse, wobei die Kommunen in der Regel Obergrenzen für die 
Reinigung festlegen. Durch die pauschale Bezuschussung haben die Träger der 
Kindertageseinrichtungen in Heidelberg im Vergleich zu den Trägern der 
Kindertageseinrichtungen in anderen Kommunen den Vorteil, dass sie freier über ihre 
Ausgaben entscheiden können. Nach Kenntnisstand ist die Finanzierung in anderen 
Kommunen insgesamt nicht höher, sondern eher niedriger als in Heidelberg. 
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Kindertageseinrichtungen der Stadt Heidelberg 

Die Stadt Heidelberg stellt die Hygiene in städtischen Kindertagesstätten nach 
festgelegten Standards sicher. Hierzu werden nach vorheriger Ausschreibung Verträge 
mit Reinigungsfirmen geschlossen. Die Kosten der Reinigung werden in voller Höhe von 
der Stadt übernommen. Kürzungen oder Reduzierungen sind nicht erfolgt. 
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